
Fachkunden im Strahlenschutz in der neuen (Muster-)Weiterbildungsordnung:
Bundesärztekammer teilt Auffassung der DRG
Mit der neuen (Muster-)Weiterbildungsord-
nung von 2018 wurde bei Facharztweiter-
bildungen, in welchen die Durchführung
fachspezifischer radiologischer Untersu-
chungen verankert ist, ein Weiterbildungs-
block zum Strahlenschutz eingeführt. Der
Weiterbildungsinhalt beziehungsweise die
Anforderung „Voraussetzungen zur Erlan-
gung der erforderlichen Fachkunden im
gesetzlichen Strahlenschutz“ ist dabei als
Handlungskompetenz verankert worden.

Der Vorstand der Bundesärztekammer
(BÄK) hat sich nun mehrheitlich dafür aus-
gesprochen, dass die Anforderung des Wei-
terbildungsinhaltes „Voraussetzungen zur
Erlangung der erforderlichen Fachkunden
im gesetzlich geregelten Strahlenschutz“
mit der Ableistung aller für den Fachkunde-
erwerb erforderlichen Kurse erfüllt und als
Voraussetzung zur Prüfungszulassung aus-
reichend sei. Ein Nachweis der Fachkunde
Strahlenschutz sei damit für die Prüfungs-
zulassung nicht erforderlich.

Die Deutsche Röntgengesellschaft, die
Konferenz der Lehrstuhlinhaber für Radio-
logie e. V. (KLR), dem Chefarztforum der
DRG (CAFRAD), der Gesellschaft für Pädia-
trische Radiologie (GPR), dem Berufsver-
band der Deutschen Radiologen (BDR), der
Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie
(DGNR) und dem Berufsverband Deutscher
Neuroradiologen (BDNR) hatten zuvor
gemeinsam in einem Schreiben die BÄK da-
rauf hingewiesen, dass die Regelungen zu
den fachgebietsspezifischen Fachkunden
im Strahlenschutz in der neuen Weiterbil-
dungsordnung in einer strikten Auslegung
ihrer Umsetzung zu einer sehr problemati-
schen Flaschenhalssituation in den Kliniken
führen würde und die Verknüpfung von
Weiterbildungsordnung und Strahlen-
schutzrecht den Umfang der Weiterbil-
dungsbefugnis von Nicht-Radiologinnen
sowie Nicht-Radiologen und die zeitgerech-
te Zulassung von Weiterbildungsassisten-
tinnen sowie -assistenten zur Prüfung im
entsprechenden Gebiet gefährde.

Begründet wurde dies unter anderem da-
mit, dass in vielen Fällen mangels eigener
Fachkunde bei Weiterbildungsbefugten der
anderen Fächer, fehlender gerätetechni-
scher Infrastruktur und fehlender Untersu-
chungszahlen mehrmonatige Rotationen in
die Radiologie erforderlich würden, in
Zeiten der Personalverknappung und Leis-
tungsverdichtung jedoch die hierfür er-
forderliche Personalkapazität in den nicht-
radiologischen Fächern schlicht nicht vor-
handen sei. Dies hätte wiederum zur Folge,
dass radiologische Weiterbildungsbefugte
verstärkt mit Anfragen von Zuweiserinnen
und Zuweisern konfrontiert würden, für
Kolleginnen und Kollegen Sachkunden für
die Erlangung von Fachkunden im Strahlen-
schutz zu bestätigen. Die KLR, CAFRADund
die DRG hatte hierzu bereits eine Hand-
lungsempfehlung für Radiologinnen und
Radiologen veröffentlicht.

Umso erfreulicher ist nun, dass die BÄK
nicht nur diese Auffassung teilt, sondern
auch unseren Lösungsvorschlag unter-
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stützt, dass die „Voraussetzungen zur Erlan-
gung der erforderlichen Fachkunde“ allein
die notwendigen Strahlenschutzkurse
(Grund- und Spezialkurs) beinhalten, nicht
jedoch die Sachkunde. Damit werden die
an sich unabhängigen Gebiete der Weiter-
bildungsordnung der Landesärztekammern
und die Belange der Strahlenschutzgesetze
des Bundes entflechtet und ganz in ihrem
ursprünglichen Sinne würde die Fachkunde
wieder auf das erforderliche Wissen zur

sicheren Anwendung von Röntgenstrah-
lung abzielen und sich von einer berufs-
zugehörigen beziehungsweise facharztspe-
zifischen Handlungskompetenz lösen.
Zudem werden so die Belange von Weiter-
bildungsbefugten und -assistentinnen so-
wie -assistenten gestärkt, ohne eine Über-
lastung der beteiligten Institutionen oder
unnötige interdisziplinäre Konflikte zu pro-
vozieren.

Es bleibt nun zu hoffen, dass sich die für die
Weiterbildungsordnungen zuständigen
Landesärztekammern der Auffassung der
BÄK anschließen werden.

Die DRG dankt allen Beteiligten, insbeson-
dere auch den Radiologinnen und Radiolo-
gen, die zusammen mit Kolleginnen und
Kollegen anderer Fachdisziplinen ebenfalls
ihre zuständigen Landesärztekammern auf
diese Problematik hingewiesen haben.
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